
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
(Auszug)

Vom 21. Oktober 1947

(Brem.GBl. 1947 S. 251) mit späteren Änderungen

Erster Hauptteil
Grundrechte und Grundpflichten

Artikel 2

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben das Recht auf gleiche wirtschaftliche
und kulturelle Entwicklungsmöglichkeiten.

Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner sozialen Stellung, sexuellen
Identität, seiner religiösen und politischen Anschauungen bevorzugt oder benachteiligt
werden.

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Menschen mit Behinde-
rungen stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. Der Staat fördert ihre gleichwer-
tige Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.

Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land, die Stadtgemeinden und die anderen
Träger der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, für die gleichberechtigte Teilhabe
der Geschlechter in Staat und Gesellschaft durch wirksame Maßnahmen zu sorgen. Es ist
darauf hinzuwirken, dass Frauen und Männer in Gremien des öffentlichen Rechts zu glei-
chen Teilen vertreten sind.

Artikel 4

Glaube, Gewissen und Überzeugung sind frei. Die ungehinderte Ausübung der Religion
wird gewährleistet.
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Zweiter Hauptteil
Ordnung des sozialen Lebens

2. Abschnitt
Erziehung und Unterricht

Artikel 32

Die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen sind Gemeinschaftsschulen mit bekenntnis-
mäßig nicht gebundenem Unterricht in Biblischer Geschichte auf allgemein christlicher
Grundlage.

Unterricht in Biblischer Geschichte wird nur von Lehrern erteilt, die sich dazu bereit erklärt
haben. Über die Teilnahme der Kinder an diesem Unterricht entscheiden die Erziehungs-
berechtigten.

Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben das Recht, außerhalb der
Schulzeit in ihrem Bekenntnis oder in ihrer Weltanschauung diejenigen Kinder zu unter-
weisen, deren Erziehungsberechtigte dies wünschen.

Artikel 33

In allen Schulen herrscht der Grundsatz der Duldsamkeit. Der Lehrer hat in jedem Fach
auf die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu neh-
men.

4. Abschnitt
Kirchen und Religionsgesellschaften

Artikel 59

Die Kirchen und Religionsgesellschaften sind vom Staate getrennt.

Jede Kirche, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre
sämtlichen Angelegenheiten selber im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Sie verleiht
ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.

Artikel 60

Die Freiheit der Vereinigung zu Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften wird
gewährleistet.
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Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, an einer kirchlichen Handlung oder Fei-
erlichkeit oder religiösen Übung teilzunehmen oder eine religiöse Eidesformel zu benut-
zen.

Artikel 61

Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren. Anderen Religions- oder Weltanschauungs-
gemeinschaften kann die gleiche Rechtsstellung verliehen werden, wenn sie durch ihre
Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Das Nähere regelt
ein Gesetz.

Artikel 62

Soweit in öffentlichen Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen An-
stalten der Wunsch nach Gottesdienst und Seelsorge geäußert wird, sind die Kirchen, Re-
ligions- und Weltanschauungsgemeinschaften zuzulassen. Dabei hat jede Art von Nöti-
gung zur Teilnahme zu unterbleiben.

Artikel 63

Die von den anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften oder ihren Or-
ganisationen unterhaltenen Krankenhäuser, Schulen, Fürsorgeanstalten und ähnlichen
Häuser gelten als gemeinnützige Einrichtungen.
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